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Obergrenze für die Empfehlung  
des technischen Zinssatzes

Die neue FRP 4 definiert eine Ober-
grenze für die Empfehlung des techni-
schen Zinssatzes (nachfolgend Ober-
grenze). Die Obergrenze basiert auf einer 
Formel und ist somit eine von der Vor-
sorgeeinrichtung unabhängige Grösse. 
Die Formel für die Bestimmung der 
Obergrenze besteht aus drei Teilen:
1. dem geglätteten Zinssatz,
2. einem fixen Zuschlag,
3. einem Abschlag für die Langlebigkeit.

Als Basis der Obergrenze dient der ge-
glättete Zinssatz gerechnet als durch-
schnittlicher Kassazinssatz der zehnjähri-
gen CHF-Bundesobligationen der letz-
ten 12 Monatsendwerte jeweils per 
30.  September. Hierauf wird ein fixer 
Zuschlag von 2.5 Prozent addiert.1 Bei 
der Verwendung von Periodentafeln be-
trägt der Abschlag Langlebigkeit mindes-
tens 0.3 Prozentpunkte, um der steigen-
den Lebenserwartung entsprechend 
Rechnung zu tragen. Im Maximum be-
trägt die Obergrenze 4.5 Prozent.

Als Beispiel (siehe Tabelle Bestim-
mung der Obergrenze) betrachten wir 
die Obergrenze, wie sie sich per 30. Sep-
tember 2018 ergeben hätte. Der geglät-
tete Zinssatz lag per 30. September 
2018 bei 0.03 Prozent. Per 30. Septem-
ber 2018 hätte die Obergrenze somit 
2.53 Prozent bei Verwendung von Ge-
nerationentafeln (GT) und 2.23 Pro-

1 Der Zuschlag von 2.5 Prozent ergibt sich  
aus der Differenz zwischen der Rendite der 
10-jährigen Bundesobligation und des  
Pictet BVG-40 Plus von 1998 bis 2017. 

Für eine Vorsorgeeinrichtung ist der 
technische Zinssatz eine zentrale Grösse 
zur Berechnung der Vorsorgeverpflich-
tungen. Er ist deshalb mit Sorgfalt und 
Weitsicht zu bestimmen. Gemäss Gesetz 
obliegt dem Stiftungsrat die Aufgabe zur 
Festlegung der Höhe des technischen 
Zinssatzes. Der Stiftungsrat stützt sich 
auf eine entsprechende Empfehlung des 
Experten für berufliche Vorsorge (nach-
folgend PK-Experte) ab. Für seine Emp-
fehlung des technischen Zinssatzes hat 
der PK-Experte die Fachrichtlinie FRP 4 
(nachfolgend FRP 4) der Schweizeri-
schen Kammer der Pensionskassen-Ex-
perten (SKPE) zu beachten.

Die SKPE hat die FRP 4 überarbeitet 
und die Generalversammlung der SKPE 
hat der neuen FRP 4, die für alle Ab-
schlüsse ab dem 31. Dezember 2019 
Gültigkeit hat, am 25. April 2019 mit 
grosser Mehrheit zugestimmt. 

Grundsatz der FRP 4
Die neue FRP 4 beschreibt das Vor-

gehen für die Empfehlung des techni-
schen Zinssatzes durch den PK-Exper-
ten. Der Grundsatz zur Bestimmung des 
empfohlenen technischen Zinssatzes 
bleibt im Vergleich zur bisher gültigen 
Version der FRP 4 fast unverändert. So 
soll der technische Zinssatz mit einer an-
gemessenen Marge unterhalb der erwar-
teten Nettorendite der Anlagestrategie 
der Vorsorgeeinrichtung liegen. Bei sei-
ner Empfehlung berücksichtigt der PK-
Experte die Struktur und Merkmale der 
Vorsorgeeinrichtung sowie absehbare 
Veränderungen. Die Begründung seiner 
Empfehlung legt der PK-Experte schrift-
lich dar.

Neue Fachrichtlinie zum technischen Zinssatz (FRP 4) 

Neue FRP 4: Was ändert sich? 
Bei der Beurteilung und der Empfehlung zur Höhe des technischen 

 Zinssatzes einer Vorsorgeeinrichtung orientiert sich der Experte für 

 berufliche Vorsorge an den Vorgaben der Fachrichtlinie 4. Die Schweize-

rische Kammer der Pensionskassen-Experten hat diese überarbeitet und 

eine breit akzeptierte Lösung gefunden. 

IN KÜRZE

Die neue Fassung der Fachricht-
linie FRP 4 gilt für alle Abschlüsse 

ab 31. Dezember 2019.  
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zent bei Verwendung von Periodenta-
feln (PT) betragen. Diese Obergrenze 
würde dann für ein Jahr bis zum 
30. September 2019 gelten. Es ist wich-
tig festzuhalten, dass die Obergrenze ex-
plizit keine Empfehlung für den techni-
schen Zinssatz ist. 

Vergleich mit bisherigem technischem 
Referenzzinssatz 

Die bisherige FRP 4 hat den techni-
schen Referenzzinssatz als «Maximalbe-
trag» für die Höhe des technischen Zins-
satzes vorgesehen. Der technische Refe-
renzzinssatz wurde mit einer von der 
Vorsorgeeinrichtung unabhängigen For-
mel definiert. Die neue FRP 4 unter-
scheidet sich in den Grundsätzen nicht 
wesentlich von der bisherigen Version. 
So liegt die neue Obergrenze unter Ver-
wendung von Periodentafeln retrospek-
tiv gesehen auf einem ähnlichen Niveau 
wie der bisherige technische Referenz-
zinssatz, wie die Grafik zeigt.

Die FRP 4 sieht vor, dass die Ober-
grenze in Ausnahmefällen überschritten 
werden kann. In diesem Fall muss der 
PK-Experte explizite Gründe liefern, die 
eine Überschreitung rechtfertigen. Die 
FRP 4 führt aus, dass ein hoher Um-
wandlungssatz, die aktuelle finanzielle 
Situation oder ein Wettbewerbsvorteil 
aufgrund eines hohen technischen Zins-
satzes nicht als Begründung für die 
Überschreitung gelten.

Überschreitung der Empfehlung  
des PK-Experten durch den Stiftungsrat

Der Stiftungsrat ist nicht an die 
Empfehlung des PK-Experten gebun-
den. Er kann einen technischen Zins-

satz festlegen, der höher als die Empfeh-
lung des PK-Experten liegt. In einem 
solchen Fall muss der PK-Experte ge-
mäss FRP 4 erst aktiv werden, falls er die 
finanzielle Sicherheit der Vorsorgeein-
richtung gefährdet sieht. Dann sollten 
Massnahmen vorgeschlagen werden, 
um den technischen Zinssatz in maxi-
mal sieben Jahren auf den empfohlenen 
Wert zu senken.

Auswirkungen der neuen FRP 4
Die Empfehlung des technischen 

Zinssatzes richtet sich wesentlich nach 
der erwarteten Nettorendite. Die erwar-
tete Nettorendite hängt dabei von der 
gewählten Anlagestrategie der Vorsorge-
einrichtung ab. Das Beispiel in der Ta-
belle Pensionskasse zeigt, wie die erwar-
tete Nettorendite die Empfehlung des 
technischen Zinssatzes des PK-Experten 
beeinflusst. 

Die gewählte Anlagestrategie beein-
flusst folglich die Empfehlung des tech-
nischen Zinssatzes massgeblich. Bei der 
Berechnung der erwarteten Nettorendite 
handelt es sich aber um keine exakte 
Wissenschaft, denn je nach gewähltem 
Berechnungsmodell und darin getroffe-
nen Annahmen können die Ergebnisse 

durchaus beträchtlich variieren. Dies 
verlangt vom PK-Experten eine kritische 
Betrachtung der erwarteten Nettoren-
dite bei seiner Empfehlung des techni-
schen Zinssatzes.

Wird die FRP 4 als verbindlich erklärt?  
Die überarbeitete FRP 4 stützt sich 

auf den bewährten Grundsatz, dass der 
technische Zinssatz mit einer angemesse-
nen Marge unterhalb der erwarteten 
Nettorendite der Anlagestrategie einer 
Vorsorgeeinrichtung liegen soll. Die von 
der SKPE mit grosser Mehrheit ange-
nommene neue FRP 4 behält diesen 
Grundsatz bei und ersetzt die vielfach 
kritisierte Berechnung des technischen 
Referenzzinssatzes der bisherigen FRP 4 
mit einer Obergrenze. Bislang ist die 
FRP 4 von der Oberaufsichtskommis-
sion Berufliche Vorsorge (OAK BV) 
nicht zum Mindeststandard erhoben 
worden. Es ist zu hoffen, dass die neue 
Version der FRP 4 von der OAK BV als 
verbindlich erklärt wird und damit die 
Unterstützung der OAK BV erhält. n

Bestimmung der Obergrenze  
per 30.09.2018

Geglätteter Zinssatz 0.03%
Fixer Zuschlag 2.50%
Obergrenze  
technischer Zinssatz (GT)

2.53%

Abschlag Langlebigkeit  
(mindestens)

–0.30%

Obergrenze  
technischer Zinssatz (PT)

2.23%

Pensionskasse (Generationentafeln, mit 50% Rentneranteil VK)

Erwartete Nettorendite 1.80% 2.60%
Struktur Abzug Rentner (0.1% pro 10% Rentner VK) –0.50% –0.50%
Empfohlener Technischer Zinssatz 1.30% 2.10%
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Vergleich Obergrenze mit bisherigem technischem Referenzzinssatz 

Verantwortung für Governance im Unternehmen 
Die Verantwortung, die Governance innerhalb 

eines Unternehmens einzuhalten, liegt direkt beim 
obersten Geschäftsführungsorgan. Daneben wer-
den einige Aspekte übergreifend im Konzern auf-
bereitet, um konzernweit einen einheitlichen Stan-
dard entsprechender Vorgaben zu gewährleisten. 
Zusätzlich werden im Governance-Framework teil-
weise auch wichtige Produktlieferanten und Ser-
vicedienstleister berücksichtigt. Hintergrund dieses 
Ansatzes ist die Nähe und gleichzeitige Abhängigkeit 
gegenüber Dritten, welche sich in den letzten Jahren 
durch die fortlaufende Optimierung der Wertschöp-
fungskette akzentuiert hat. 

Im Ausland ist die Prüfung von Governance-Anforderun-
gen im Rahmen der Konzernverantwortung deutlich stärker 
ausgeprägt als in der Schweiz. Daher initiieren insbesondere 
Tochtergesellschaften multinationaler Unternehmen entspre-
chende Anfragen zur Einhaltung der Governance bei Vorsor-
geeinrichtungen. 

Die vier Kategorien möglicher Anfragen
Die Anfragen der angeschlossenen Unternehmen an die Vor-

sorgeeinrichtungen können vier Kategorien zugeordnet werden: 

1. Datenschutz
Die meisten Governance-Anfragen betreffen gegenwärtig den 
Datenschutz. Meist beziehen sich die Fragen dabei auf die Ein-
haltung der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 

2. Informationssicherheit
Die zunehmende Bedeutung der Informationssicherheit ergibt 
sich aus der fortschreitenden Digitalisierung und der Zunahme 
an Cybercrimevorfällen. Insbesondere Grossunternehmen aus 
dem Technologiesektor fordern vermehrt die Einhaltung inter-
national anerkannter Standards ein (z.B. ISO/IEC 27001). 

3. Internationale Compliance-Vorgaben
Die meisten Anfragen zur Einhaltung internationaler Com- 
pliance-Vorgaben beziehen sich auf die Einhaltung des 

 Sarbanes Oxley Act SOX (USA), den Dodd-Frank 
Act (USA) und die International Labour Organisa-
tion (ILO).

4. Geldwäschereibekämpfung
Etwas seltener sind Anfragen in Bezug auf die Ein-
haltung von Geldwäscherei-Standards. Dabei wird 
oftmals auf den Wolfsberg Group Anti-Money 
Laundering Questionnaire abgestützt. 

Lösungsansatz bei der Swiss Life AG
Ein möglicher Lösungsansatz solche Anfragen zur 

Einhaltung der Governance zu beantworten, ist das 
Anstreben internationaler Zertifizierungen. Die Pra-

xis hat jedoch gezeigt, dass die Themenvielfalt der Anfragen zu 
divers ist und mit (punktuellen) Zertifizierungen ein Grossteil 
der Anfragen unzureichend beantwortet werden können. Be-
währt hat sich demgegenüber, ein Set an detaillierten Antwor-
ten aufzubereiten. Die Swiss Life AG hat in Zusammenarbeit 
mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
(ZHAW) eigens einen Bericht erstellt unter dem Titel: «Res-
ponse to Special Request for Information on Governance, Se-
curity & Compliance». Die ZHAW agiert dabei als unabhängige 
Partei, welche die Korrektheit einzelner Aspekte des Berichts 
periodisch prüft und bestätigt. Der Bericht liefert eine Vielzahl 
von Details zu den Governance-Standards bei der Swiss Life 
AG. Für sehr spezifische Fragestellungen wird auf dazugehöri-
ge umfangreiche Anhänge abgestützt.   

Fazit
Aufgrund der zunehmenden Bedeutung der Governance, 

werden Vorsorgeeinrichtungen immer häufiger mit entspre-
chenden Anfragen von angeschlossenen Unternehmen kon-
frontiert. Um den damit verbundenen Aufwand bei der Beant-
wortung dieser Anfragen in Grenzen zu halten, lohnt es sich, 
anstelle einer individuellen Beantwortung dieser Anfragen be-
reits im Vorfeld ein Set an detaillierten Antworten auf die häu-
figsten Fragestellungen aufzubereiten. 
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Ein Expertenbeitrag von Swiss Life

Wachsende Bedeutung von Governance- 
Anfragen an Vorsorgeeinrichtungen
In den letzten zehn Jahren sind Governance-Anforderungen, hier verstanden als das Einhalten von  
Gesetzen, Regulatorien und anerkannten Good Practice Standards, an Unternehmen stetig gestiegen. 
Welche Fragen zur Einhaltung der Governance werden den Vorsorgeeinrichtungen von den ange- 
schlossenen Unternehmen häufig gestellt? Welche Herausforderungen ergeben sich dabei für die  
Vorsorgeeinrichtungen und welchen  Lösungsansatz hat die Swiss Life AG für die BVG-Sammelstiftung 
Swiss Life gewählt?
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